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PLANGEBIETSGRENZE
GRENZE DES ÄNDERUNGSBEREICHES
BAUGRENZE

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG

ÜBERBAUBARE FLÄCHE

BEBAUUNGSPLAN

INDUSTRIEZENTRUM I
IV/02. ÄNDERUNG GEM. § 13

DECKBLATT ZUM BEBAUUNGSPLAN

NR. 204

M 1:2000

Gl INDUSTRIEGEBIET
GEMARKUNG HERZEBROCK . FLUR 39

GE GEWERBEGEBIET

H. max. MAXIMALE BAUHÖHE
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\

PFLANZGEBOT, ANPFLANZUNG STANOORTGERECHTER 
GEHÖLZE .PFLANZVERBAND Ix 1 m , FERTIGSTELLUNG
IN OER ERSTEN PFLAN Z PERIO DE NACH ABSCHLUSS DER 
BEBAUUNG.

RECHTSGRUNDLAGEN
§§ 2,a-10 UND 13 DES BAUGESETZBUCHES (BauGB) INDER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 8. DEZ 1986 (BGBL I SEITE 22 5 3 ) 

§81 DER BAUORDNUNG FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESBAUORDHUNG - ß au ONW ) IN DER FASSUNG OER BEKANNT
MACHUNG VOM 26. JULI 198L (GVNW SEITE L19) ZULETZT GEÄNDERT DURCH DAS 2.GESETZ VOM 21. JUNI 19 8 8 (GVNW SEITE 319) 
IN VERBINDUNG MIT § 9 Abs. I BauGB.
DIE VERORDNUNG ÜBER DIE BAULICHE NUTZUNG DER GRUNDSTÜCKE (BAUHUTZUNGSVER ORDNUNG - Bau KVO) IN DER FASSUNG DER BE
KANNTMACHUNG VOM 23. JAN. 1990 (BGBl. I. SEITE 127 )

§ L DER GEMEINDEORDNUNG NW IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 26. AUG. 196L ( GV NW SEITE L75 ).

PLAN BEARBEITUNG :

GEMEINDE
HERZEBROCK-CLARHOLZ

BAUAMT

- PLANUNGSABTEILUNG-

DIESE ÄNDERUNG WURDE GEMÄSS §10 OES BAUGESETZBUCHES 
AM ö-3.-FEB- flVJH RAT DER GEMEINDE ALS SATZUNG BE
SCHLOSSEN.
HERZEBROCK -CLARHOLZ, DEN. . . . . . Q9; fEB. 84...
IM AUFTRAGE DES RATES DER GEMEINDE

3URGERMEISTER

DIESE ÄNDERUNG IST GEMÄSS §2(1) DES BAUGESETZBUCHES(BauGß) 
INDER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 8.DEZ.1986 (BGBL 
I SEITE 2253 ) DURCH BESCHLUSS OES RATES DER GEMEINDE VOM 
■'25.--Mff7.-v9a AUFGESTELLT WORDEN.
HERZEBROCK-CLARHOLZ, DEN. . . . . . . . 2.1. MU.93... .
IM AUFTRAGE DES RATES DER GEMEINDE

DIESE ÄNDERUNG IST GEMÄSS § 17 BAÜGE5ETZBUCHES AM 
ORTSÜBLICH BEKANHTGEMACHT WORDEH.


